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«tlas für Schüler, der sich mit jeder neuen Auflage
verschlechtert und an die Nürnberger-Fabrikate vor 20 —20
Zahren erinnert. Wir können demnach dieses Kärtchen
für Schüler zur leichten Uebersicht unbedenklich empfehlen;
diese ist auch dadurch sehr erleichtert, daß nur sehr wenige
Ortsnamen und diese meist nur durch Bezeichnung einzelner

Buchstaben aufgenommen worden sind.

Kanton Graubünden. Bericht über Streben
und Wirken des kathol Schulvereins. — Im zweiten
Hefte dieser Blätter (G. S6) haben wir den achten Jahresbericht

über Stand und Wirksamkeit des evangel SchulvereinS
erstattet. Wir freuen uns, endlich auch eines kathol SchulvereinS
in Graubünden rühmlich erwähnen zu können. - Das allgemeine
rege Streben nach Hebung des Dolksschiilwcsens in dem größten
Theile der Eidgenossenschaft; die durch Erfahrung bestätigte Wahrheit,

daß ein Volk durch Fleiß, Thätigkeit und Kenntnisse steige,

dagegen durch Trägheit und Unwissenheit versinke, und daß nur
ein gebildetes, gesittetes Volk ein wahrhaft freies Volk
sein könne, endlich, daß Bildung vorzüglich Bedürfniß eines
selbstherrliche» Volks sei: alles dieses erweckte eine ledhafte Sehnsucht

nach Verbesserung des kathol. Schulwesens. Die oberste

Landcsbebörde erkannte die Zeichen der Zeit; denn vorzüglich
aus ihrer Mitte traten im Jahr 1832 eifrige Schulfreunde
zusammen und stifteten den Schulverein. In Folge dessen gründete
die kathol Behörde (corpus cscüolicura) Mît Genehn t,ung „des
Ehrsamen Räthe und Gemeinden" im Jahr t«Z3 die kathol.
Kantonsschule in DisentiS und stellte sie unter die Leitang eineê Schul-
rathes. — Der Schulverein dagegen machte die Hebung StS Volks«
schulwcsens um so mehr zu seiner Aufgabe, da man die
Einsicht gewonnen hatte, daß in dieser hochwichtige!« Angelegenheit

weniger auf dem Wege der Gesetzgebung, als durch «wen
freiwilligen Verein ausgerichtet werden möchte. Am 24. Jult
4832 trat er mit folgenden Statuten ins beben:

§. l. Der Zweck des Vereins ist im Allgemeinen, den Sinn
für Bildung bet unserm Volke zu,'wecken, und ins Besondere
auf die Verbesserung der Landschulen hinzuwirken.

ß. 2. In Erwägung der dem öftern Zusammentreten sämmtlicher

Mitglieder dieses Vereins sich darbietenden Hindernisse
wird dieser Verein, um seinen Zweck dessen ungeachtet zu erreichen,

mit Berücksichtigung der geographischen Lage unseres Lande»

in S Untervereine eingetheilt. Diese sind: Der Vntervereiu
n) des Hochgerichts DisentiS; 2) der Gruvb mit RuiS, Obersaxcn,
SchlemS und Laax; Z) LiMgnez und ValS; 4) vom Boden mit
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Domlcschg; 3) der Hochgerichte Obcrhalbstein, Grcisciisicin und

Bellfoct; 6) des UnterengadinS und MünsterrhalS; 7) Misox und
Calanca; 8) Poschiavoz 9) Chur und die fünf Dörfer.

§, Z. Für die Leitung des GeneralvereinS werden aus dessen

Mitte ein Präsident, Vicepräsident und Sekretär gewählt.
Zur Besorgung dc? Geschäfte der Untcrvereine werden von jedem
derselben und zwar aus seiner eigenen Mitte ein Präsident und
«in Sekretär ernannt. — Diese sämmtlich^ Wahlen geschehen

durch die absolute Mehrheit und wiederholen sich alle Jahre.
Z. 4. Alle Mitglieder der llntervcrcine sind auch Mitglieder

des Generalvereins. — Zu Mitgliedern eines llntervereins können
alle achtungswerthe wohlmeinende Bürger unsers kathol. BündenS
durch die absolut« Mehrheit aller Mitglieder desselben llntervereins

aufgenommen werdet?. Die aufgenommenen Mitglieder sollen
aber alle Jahre dem Präsidenten des GeneralvereinS angezeigt
werden.

§. 6. Die Präsidenten der Untervereine werden jährlich ein«

mal über die Resultate ihrer Verhandlungen dem Präsidenten des

GeneralvereinS Bericht erstatten. Dieser wirtz dann die Jahres«
berichte sämmtlicher vnterverrine der Generalversammlung
vorlegen. Auf gleiche Weise wird der Präsident des GeneralvereinS
die Verhandlungen dieses letzter» den Untcrvereinen mittheilen.

Z. 6. Die Mitglieder des GeneralvereinS werden jährlich
einmal sich versammeln. Die diesfällige Bestimmung der Zeit
und des Ortes wird dem Präsidenten/ Vicepràfidcnten und
Sekretär des GeneralvereinS überlassen. Die Uncervereine versammeln

sich nach Maßgabe ihrer Geschäfte öfters im Jahre.
§. 7. Für die Bestreitung der jährlich nothwendigen

Ausgaben des Vereins bezahlt wdeS Mitglied, jährlich ZV kr. Dies«

Beiträge werden durch die Sekretäre der Untervercinc gesammelt
und dem Sekretär des GeneralvereinS? «ingesandt. Letzterer wird
dann über sämmtliche Einnahmen und Ausgaben alle Jahre im
Schooße des GeneralvereinS genaue Rechnung ablegen.

Am 3. Dez. t8Z2 fand eine theilweise Versammlung des

GeneralvereinS statt, und einem Beschlusse derselben gemäß erließ
der Vorstand am 1. Jan. 18Z3 cm KreiSschreiben an all«
Schulfreunde dcS Landes, theilte ihnen die Statuten mit und ersuchte

sie/ dieselben zur allgemeinen Keyntzniß zu bringen, um in Folge
dessen die Untervereine zu bilden. Durch ein bald nachher erlassenes

KreiSschreiben setzte sich der Vorstand mit den bereits
bestehenden Untcrvereinen, wo diese aber noch fehlten, mit einzelnen
Mitgliedern in Verbindung, stellte an dieselben bestimmte Fragen,
durch deren Beantwortung er den Stoff zu einem umfassenden
Berichte über den damaligen Stand des Volksschulwesens zu
gewinnen trachtete. Dieser Bericht wurde der allgemeinen
Versammlung dcs Gchulvcreins am !3. Mai 18ZZ wirklich erstattet.



SS

Wir entheben demselben überhaupt Folgendes: Die wenigsten
Dortschulen haben eigene SchulfondS; die OrtSgetAlichcn sind

häusig zum Schulbalten verpflichtet/ leisten diesen Dienst aber
auch nicht selten freiwillig und unentgeltlich; anderwärts besorgen
Lehrer/ die kaum den Name» verdiene»/ um einen Lohn von
20 bis 40 st. die Schule; an einigen Orten wird auch von
wohlwollenden Privatpersonen Unterricht ertheilt; für ihren Beruf
eigentlich gebildete Lehrer gibt es in der Regel nicht; der Schulbesuch

hangt meistens von der Willkür der Ellern, oft von den

Kindern selbst ab, und die Schulzeit beschränkt sich fast überall
nur auf einige Wintermonate, ja, eS gibc sogar Orte, wo Jahre
hindurch nichr Schule gehalten wird ; der Unterricht erstreckt sich bloß
auf RcligionSlehre, Buchstabire», Lesen, etwas Rechnen, selten
auf'S Schreiben; eS gibt keine regelmäßigen Schulbücher, man
bat etwa ein ABC- Büchfein, zum Lesen häusig das Officium
ü. V. ^Isrias, Gebelbüchlein, Aalender, oder was die Kinder
sonst mitbringen; in den romanischen Gemeinden lerne» die Kinder
tzäusig nicht einmal in ihrer Muttersprache, sondern nur Latein
lesen, wohl aber in den deutschen Gemeinden, wo sich hie und
da auch der Auszug von C. Schmid's biblischer Geschichte vorsindet.

Obige Angaben gründen sich nur auf die Spezialberichte von
5 Unrcrvcrcinen. 1) Im Hochgericht Di sentis, dessen Unterverein

2Z Mitglieder zählte, waren beinahe 1000 schulfähige Kinder,

von denen ungefähr der dritre Theil keine Schule brühte.
Nur 1 Ort hatre gar keine Schule. Eigentliche Schulfondo
besaßen nur die Gemeinden Somvix (1220 fl. und TrunS

st.). Der Unterverein beabstchtigte die Einfübrung von
Jabrschulen 2) Der Unterverein der Gruob mit Nuis u.s.w.
schilderte das Schulwesen seines Bezirkes als sehr niedrig stehend.
EcbuIfondS haben die Gemeinden Obersaxen (600 fl.) und
FellerS (600 fl ); in letzterer werden noch jährlich 20 fl, von
der Kirche und 10 fl. von der Svend beigetragen. 3 De»
Unterverein im Boden und Domleschg entwarf ebenfalls eine

ungünstige Schilderung von dem Schulwesen seines Bezirks, das

in den romanischen Kapuzinerschulen Domleschg's im übelsten
Zustande war. Von etwa 500 bis 600 Kindern besuchte nicht die

Hälfte regelmäßig die Winterschulcn. Schulfond'S gab eS nur
jn RbäzünS (920 fl.) und Bonaduz (400 fl.). Der beste Schulbesuch

zeigte sich in Ems^ wo etwa 16o Kinder von einem
Kaplan und zwei Gehülfen unterrichtet werden. 4) Der Unterverein

Misox und Calanca fand in seinem Bezirke thätigen Sinn
für das Primarschulwcsen; in Roveredo besteht so-mr eine
Sekundärschule. Der Verein wollte seine Echulschriften aus dem

angränzenden Tcssin oder Italien beziehen. Die Statuten hatte
er in's Italische übersetzen und zur weitern Verbreitung besonders

abdrucken lassen. S) Der Unterverein für Chur und die fünf
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Dörfer meldete anS seinem Bezirke lobenSwerthe Bestrebungen

für Verbesserung des Schulwesens, Die Gemeinde ZizcrS besitzt wobl
die beste Schule imkath. Bünde»/ indem die Schule, welche etwa tot)
Kinder enthält/ im ganzen Jahre nur 6 Wochen Serie» bar Dorr
besteht auch eine Sonn- und FeierragSschule, von dem Lehrer der

Gemeinde unentgeltlich gehalten, und eine Arbeitsschule für
Mädchen, von wohlthätigen Frauenzimmern besorgt. Der Schul»

fond betrug damals 33Z6 ff, — Nachdem die Versammlung den

allgemeinen Bericht vernommen hatte, cntwlckttic Herr Doktor
Kaiser die Aufgabe des GehulvereinS in dreifacher Beziehung:
daß derselbe nämlich sich bestrebe, beim kathol. Volk« Liebe zum
Schulwesen zu wecken und zu befördern, um auf diesem We«e
bessere Schuleinrichtung, Gründung oder Vermehrung der Schulfonds,

Errichtung guter Schulhäuser u f. w. zu erzielen; das

er auf die Bildung besserer Lehrer Bedacht nehme; endlich daß

er zweckmäßige und wohlfeile Schulbücher herbeischaffe. Zur
Erreichung deg letztgenannten Zweckes wurde beschlossen, an den

Gr, Rath das Ansuchen um eine» Mrlichen Geldbeitrag zu stellen.

Da auch der evangel. Schulverein mit einem solchen Ansuchen
eingekommen war, so wurde demselben auch bald entivrochen und dem

Echulverein jeder Konfession auf s Jahre ein jährlicher Beitrag
von 300 fl- bewilligt. Bm 28. August >833 fand îmhcr (während
der Versammlung des Gr. Rathes) eine außerordentliche Sitzung
des ^chulvereinS statt, worin derselbe die Verwendung jener
Summe einer Kommission übertrug und letztere zuâich ver-
pflichtete, ihm zu Handen des Gr. Rathes über die Lösung ihrer
Aufgabe seiner Zeit Bericht zu crflatten Sodann wurde
beschlossen, die iährlich'N Beiträge von 30 kr. zu erlasse» und von
jedem Mi-gliede nur ein Eintrittsgeld von 30 kr. zu beziehen

Die nächste allgemeine Versammlung des SchulvereinS war am

i8. Dez. 1K33, wo die vorhin erwähnte Kommission ihren Bericht
erstattete, der im Eingange Klagen gegen einen großen Theil der

Geistlichkeit enthielt, indem dieselbe in kaum verzeihlicher Kurzsichtigkeit

die guten Absichten des Vereins zu mißkennen schien-— Die
Kommission hatte zunächst das Zahlenverhältniß der kathol. Schuljugend

nach verschiedenen Landessprachen zu bestimmen gesucht,
mußte sich aber wegen Mangel an Berichten mit einem annähernden

Ergebnisse begnügen, wonach die Zahl der schulfähigen Kinder aus
5000 — 0000 sich beläust; 3)5 derselben gehören der romanischen,

i/5 (vielleicht etwas mehr) der deutschen und isi5 der italischen Zunge
an. Au) Gründen entschied sie, die Schuljchriften für die romanische

Juger.o selvir be>orgen zu lassen, hingegen dieselben fur die
deutschen und italischen Schulen aus andern Kantonen zu beziehen,
dabei aber den Maßstab einer gleichen Unterstützung aller Theile
festzuhalten. Sie fing damit an, ein ABC-Büchlein, ein erstes
Lesebuch in deutscher und romansscher Sprache und Schulvor-
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schriften sich zu verschaffen, um so in gehöriger Stufenfolge
vorzuschreiten. Am Schlüsse ihres Berichtes wies sie darauf hin, daß

die neu errichtete Kantonsschule auch zur Heranbildung tüchtiger
Schullehrer benutzt werden möchte. Den übrigen Theil der Sitzung
füllten drei Vorträge aus: Herr Lehrer Held verlas im Auftrage
der Kommission einen Bericht über Auswahl zweckdienlicher Schulbücher

für Kinder, die schon fertig lesen können. Herr Bundesstatthalter

Alois de Lato u r entwickelte den Zweck des SchulvereinS
mit Rückficht auf den dermaligen Zustand des Schulwesens im kath.
Künden. Herr Landammann L. Vieli theilte verschiedene Vorschläge
mit, wie in den einzelnen Gemeinden Schulfonds gegründet oder

vermehrt werden könnten.

In seiner fernern allgemeinen Versammlung den t8. Dez. 1834

vernahm der Schulvercin zuerst einen Vortrag seines Vizepräsidenten
(des Lehrers Wild), über den Werth der Schulbildung und ihren
wichtigen Einfluß auf Nationalfreiheit und Wohlstand bei den

verschiedenen Völkern alter und neuer Zeit; sodann einen Bericht der

Kommission über ihre fortgesetzte Fürsorge in Betreff einzuführender
Schulschristen; ferner mündliche Berichte anwesender Mitglieder über
den Stand ihrer heimatlichen Gemeindschulen, wobei der Gemeinde

K atziS rühmlich erwähnt wurde, indem dieselbe ihren Schulfond
auf etwa 3000 fl. erhöht hatte. — Im Hochgerichte Oberhalbstein,

Greifenstein und Bellfort hatte sich der sechste Unterverein

gebildet, gleich anfänglich aus 28 Mitgliedern bestehend, und
die Geistlichkeit war daà zahlreich vertreten. Er schied sich in zwei

Abtheilungen ob und unter dem Stein und erweiterte für seinen

Zweck die allgemeinen Statuten. In seinem Bezirke haben die
Gemeinden Brienz, Surava, Alvaschein, Tiesenkastcn,
Moos, Stürvis weder Fonds noch Schulhäuser; die Pfarrerund
Kapuziner halten freiwillig und unentgeltlich'Schule von St.
Katharina bis St. Joseph. Die Zahl der die Schule besuchenden Kinder

ist im Durchschnitt 12 bis 2Z. Mehr Eifer zeigen die

Gemeinden deutscher Zunge: in Sch mitten unterrichtet ein eigener

Lehrer 36 — ho Kinder von St. Katharina bis Ostern und erhält
dafür 35 fl.; in Alveneu, wo 70 — 75 schulfähige Kinder sind,
hat der Kaplan die Pflicht, Schule zu halten, und bezieht dafür 28 fl.,
aber feit 3 Jahren ist ihm ein Unterlehrer beigegeben; Lenz läßt
seine Schule durch einen Kaplan besorgen, und eS steht ihm noch

ein anderer Lehrer zur Seite, der auch im Sommer Schule hält;
Obervaz erfreut sich schon länger einer ziemlich guten Schule;
Schwei n i n gen besaß schon vor 6 Jähren ein Kapital von 5000 Fr.,
das zur Gründung einer deutschen Winterschulc mit zwei Klassen
und einer romanischen Mädchenschule angelegt worden, und aus dessen

Zinsen ein deutscher und ein romanischer Lehrer besoldet werden,
und die Gemeinde hat einen eigenen Schulrath aufgestellt; Conters
hat eine» Schulfonü von 5vo fl. — Das Erfreulichste hatte wohl



L3

her llnserveceiu der 6 Dörfer zu berichten. Da waren die frühern
Bedenklichkeiten verschwunden. Zur Hebung der Schulfouds haben
die Gemeinden Aizers, T r i m m i s, U n t « r v a z und M a st r ilser-
derg folgende Gemeindsbeschlüsse zum „Hochgerichtsgesetz
katholischer SeitS" erhoben: Von dem reinen Vermögen einer

kinderlos verstorbenen Person fällt i Prozent derjenigen Ortsschule

zu, worin dieselbe Bürger, angehörig oder ansäßig war (in Unter-
vaz nur EL Prozent); und „bei Verehelichungen soll von jedem

Hochzeit ein Kreuzthaler ode? 3 fl. 20 kr. zu Gunsten der Schule
an diejenige Gemeinde bezahlt werden, welcher die Hochzeitsleute
angehören, wogegen diese letztern der Belästigung wegen Stütz - oder

Hochzeitswein an Knabenschasten— wo dieser Mißbrauch bisher all-
fällig noch geübt worden sein möchte — gänzlich enthoben sein sollen. "
Ueberhaupt soll jede Gemeinde trachten, aus Quellen den Schulfond
nach und nach so zu äusnen, daß alle nöthigen Schulausgaben aus
den Kapibalzinsen bestritten werden können. Die Gemeinden Zizers und

TrimmiS haben ihr Schulwesen durch besondere Reglement? geordnet,
und die Vollziehung derselben, so wie die Schulaussicht überhaupt,
einem von der Gemeinde zu erwählenden Schulrathc übertrage».
Der Unterverein der 5 Dörfer hat allen Schulen seines Kreises durch

gehörige Klasseneintheilung, durch Einführung gleicher Schulbücher
und lithographirter' Vorlegcblätter für den Schönschreibunterricht
einen wesentlichen Dienst geleistet; ja, er hat einen Ausschuß ernannt
und ihn beauftragt, in allen Schulen die gehörigen Visitationen
vorzunehmen. Der Schulvercin hatte sich bei seinen bisherige»

Bestrebungen sattsam überzeugt, daß er seine vorzüglichste Aufmerksamkeit

auf bessere Lehrerbildung verwenden müsse, wenn er die Axt
pn die Wurzel des Uebels setzen wolle. Diese Anficht sprach sich i»
der allgemeinen Versammlung klar und vernehmlich aus; allein in
Erwägung der schwachen Kräfte beschloß der Generalverein, diese

Angelegenheil der Fürsorge des Gr. Rathes dringend zu empfehlen.

Seine Kommission that dieS, al< sie dem Gr. Rathe ihren Jahresbericht

übersandte, welcher alsbald diese Angelegenheit nach Wunsch

erledigte, indem er nicht hinter den edeln Gebrüdern C'manuel
und Jakob von Planta zurückbleiben durste, welche bereits durch

eine Vergabung von 1500 fl. den Grund zu einer Anstalt für
Bildung kathol. Lehrer gelegt hatten. Der Gr. Rath bewilligte zu
diesem Zwecke S00 si. und zwar jeder Konfession zu gleichen Theilen,

obgleich die Katholiken der Volksmenge nach nur auf einen

geringern Antheil hätten Anspruch machen können. In Folge des

Großräthlichen Beschlusses hat sodann der kathol. Schulrath an der

Kantonsschule in DisentiS einen Lehrkurs unter folgenden
Bestimmungen eröffnet:

1. Der Unterricht wird jedem Bündncr unentgeltlich ertheilt,
uuö um Aermere, die sich diesen, Berufe widmen möchten, zu
unterstütz:».' werden noch überdies Stipendien erhoben, jedes zu tZ0 fl-
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2Z Derjenige, welch« ein solches Stipendium ansprechen will, muß
das Versprechen abgeben, daß er nach vollendetem Lehrkurse wenigstens

8 Jahre dem öffentlichen Dienste als Schullehrer irgend einer

Gemeinde sich widmen wolle, wofür er einen Bürgschaftsschein von
seiner Obrigkeit beibringen muß, so daß, im Falle er sein Versprechen

nicht halten wurde, die betreffende Gemeinde für das bezogene

Stipendium belangbar wäre. Z) Der Lehrkurs dauert in der Regel
zwei Jahre; im ersten Jahre bezieht der Zögling 50 fl., im zweiten
80 fl. von der oben festgesetzten Stipeudialsumme. si) Der eintretende

Zögling soll in der Regel das t6te Jahr zurückgelegt haben und muß
sich beim Rektor der Schule melden und einer Prüfung hinsichtlich
seiner Fähigkeit unterziehen, vön welchem er auch die sernern

speziellen Erfordernisse der Aufnahme vernehmen wird. 5) Es haben

sich die Schüler den gleichen DiSciplinargefttzcn zu unterwerfen, wie
solche schon für die Zöglinge der Kantonsschule festgesetzt sind.

Im Laufe des Jahres 1835 hat der Schulv.erein sich bemüht,
bei Eröffnung der Winterschule drei Bücher in Bereitschaft zu haben.
Diese sind: der romanische Lcseschüler, Riscorià M veNet e nie?

Pe5wmoul und der schweizerisch- Kinderfteunö. —
Die Einnahmen des Generalvcreins, von seiner Entstehung bis

zum Herbste 1835 betrugen 1098 fl. 35 kr. (1292 Fr. 45 Rp.) Diese

Gelder wurden fast gänzlich dazu verwendet, die erforderlichen Schulmittel

auf die möglich vortheilhafteste Weise herbeischaffen und so

wohlfeil als möglich (bisweilen um die Hälfte des Ankaufspreises)
an die Kinder abzugeben.

Es wird wohl Niemand verkennen, daß der kathöl. Schulvcrein
von Graubünden den Anbau eines noch sehr rauhen Bodens
unternommen hat. Je größer die Schwierigkeiten, desto rühmlicher, desto

herrlicher die Arbeit- Uebrigens verkenne man den Geist der Zeit
nicht, der auch hier die verrosteten Riegel der Unwissenheit und des

Vorurtheils sprengt und seinem Lichte gewaltsam Bahn bricht. Möge
der Schulverein im Vertrauen auf ihn zur Förderung des

unternommenen Werkes Kraft und Muth bewahren!

Kanton Zurich. Bericht über die zweiteGchul-
synode. Die zweite Versammlung der Schulsynode fand am 24.
August 1335 in der Kirche zu Winterthur statt, begann Morgens
um 3 Uhr und dauerte 7 volle Stunden. ES waren Z50 Mitglieder
anwesend (das erste Mal gegen 4ov); auch der Gtadtschulrath von
Winterthur beehrte die Versammlung mit seiner Gegenwart.

1) Die Versammlung wurde eröffnet mit einem Gebete und
der Nede des Präsidenten, Herrn Bürgermeister Hirzel, welcher
in einem kurzen Umrisse die Bestrebungen der einzelnen Kantone
unseres Vaterlandes für Beförbung des Volksschulwesens hin-
zeichnete.
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